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- 	 I. Sachverhalt and Anträge 

1. Die am 15. Januar 1981 eingegangene and am 29.  Juli 1981 ver-

b±'fentlichte eu.ropäische Patentanmeldu.ng Nr. 81 100 276.5 (Ver-

öffentlichangs-Nr. 0 032 728) mit der Bezeichnung "Ver±'ahren 

zam Einbau. einer Halbleitervorrichtung in ein Gehäu.se", fUr 

weiche eine Priorität vom 17.  Janu.ar  1980  aus einerVoranmel-

dung in der Bu.ndesrepu.blik Deatschland in Anspru.ch genommen 

ist, wurde darch Entscheidung der Prii±'angsabteilang 048 des 

Europaischen Patentamts vom 30. Au.gust 1982 zurllckgewiesen. Die 

ZurUckweisu.ng wird damit begrUndet, daB das Einbaaverfahren 

nach dem zu.m Zeitpankt der Zu.rUckweisu.ng  der Anmeldang vorlie-

genden Ansprach 1 (eingegangen am 28. Juni 1982) in Ansehung 

des in US-A- 3 896 544, US-A- 2 774 747, US-A- 3 942 244 and in 

UIBM Technical Disclosure Bulletin" Vol. 13,  Nr.  5,  Oktober 

1970, S. 1121 offenbarten Standes der Technik zwar flea, aber 

nicht er±'inderisch im Sinne des Art. 56 EPtJ sei. 

2. Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin mit dem am 

27. Oktober 1982 eingegangenen Schriftsatz unter Zahiang der 

Beschwerdegebuhr Beschwerde erhoben and diese mit dem am 30. 

November 1982 eingegangenen Schriftsatz begrundet. Aaf einen 

Besoheid des Berichterstatters hat die Beschwerdefllhrerin am 

24. Jani  1983  neae Unterlagen (Beschreibung and 5 Anspruche) 

vorgelegt and am 11. Jali 1983  berichtigte Beschreibangsseiten 

1 and 4 vorgelegt. 

Der geltende Ansprach 1 hat folgenden Wortlaat: 

1.) Verfahren zum Einbaa einer Halbleitervorrichtang, insbe-

sondere einer monolithisch integrierten Halbleiterschaltung, 

in ein Gehäuse, bei dem der aas Siliciam bestehende Halblei-

terkorper der Halbleitervorrichtang anter Verwendang eines 

mit Silberpartikein versetzten and aus organischem Isolier-

material bestehenden Kiebers an seiner Unterseite bleibend 

mit einem als Unterlage and zagleich als Wärmesenke dienen- 
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den Gehäu.seteil verbu.nden wird, dadu.rch gekennzeichnet, daB 

vor dem Auibringeri des Kiebers die Unterseite des Halblei-

terkörpers zunachst mit ether Chromschicht and diese Chrom-

schicht anmittelbar darauf mit einer Silberschicht bedeckt 

wird. 

3. Die Beschwerde±'Uhrerin beantragt, 

die Entscheidu.ng iiber die Zu.rUckweisang der Anmeldung aufzu.-

heben and das Patent zu erteilen, o±'fensichtlich auf der 

Gru.ndlage der am 24. Juni 1983  eingegangenen fUnf AnsprUche, 

der Beschreibu.ngsseiten 1 and 4,  eingegangen am 11. Ju.li 

1983 and der Beschreibu.ngsseiten 2 and 3,  eingegangen am 

24. Ju.ni 1983. 

II. Entscheidu.ngsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 Ms 108 and der Re-

gel 64 EPti. Die Beschwerde ist daher zu.lässig. 

2. Die Gegenstände der geltenden Ansprllche sind in den ursprUngli-

chen Unterlagen offenbart. Die AnsprU.che sind auch sonst formal 

nicht zu beanstanden. 

3. Zu.r Neuheit ist festzastellen: 

Dem Anmeldangsgegenstand am nächsten kommt der in US-A- 

2 774 747 angegebene Stand der Technik. Diese Druckschrift be-. 

trif±'t zwar unmittelbar einen mit Silberpartikel versetzten au.s 

organischem Isoliermaterial bestehenden Kleber. In Spalte 1 

Zeilen 14 - 18 and 31 - 42 ist ausgefllhrt, daB dieser Kieber 

zum Befestigen einer Halbleitervorrichtung au.s Silicium (Spa ue 

3, Zeile  6)  auf einer inetallischen Unterlage verwendet werden 

kann, wodarch die Unterlage zwangslaufig als Wärmesenke dient. 

Die Gattu.ngsmerkmale des Ansprachs 1 sind somit darch diese 

Druckschrift belegt. tTher eine Beschichtu.ng irgendwelcher Art 

.1... 
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der Klebe±'läche am Halbleiter vor seiner Verkiebung mit der Un-

terlage ist nichts ausgesagt. 	 - - 

Bei der llalbleiteranordnung nach der US-A- 3  896 544 befindet 

sich zwischen dem llalbleiterkörper and der Unterlage (Gehäu.se-

boden) zwecks Erzielang eines gaten elektrischen and thermi-

schen Kontaktes eine Zwischenlage au.s einem mit Silberteilchen 

versetzten Silicongu.mmi, welche unterschiedlich zu.r Gattang 

keine Kiebeverbindang herstelit. Mit llul±'e einer im Gehäu.se an-

tergebrachten Peder (23 in Pig. 3) oder einer niechanischen 

Druckverspannung (9,  11 in Pig. 1) wird vielmehr das au.s dem 

Haibleiter and der Zwischenlage bestehende Paket gegen die Un-

terlage gedrUckt. Angaben Uber eine etwaige (metallische) Be-

schichtang des Halbleiterkbrpers an den Auflagestellen zam 

Silicongummi sind nicht enthalten. 

Zur Herstellu.ng der in der US-A- 3 942 244 beschriebeneri Elek-

troden an Halbleiterkbrpern (vornehmlich aas Silicium, siehe 

Spalte 3, Zeile 43)  werden letztere mit einer Metallschicht, 

z.B. aas Aluminium belegt, au±' weiche eine zweite Schicht aus 

einem daktilen Metall, z.B. Silber, au.±'gebracht wird. Bei einer 

nach±'olgenden Erhitzu.ng der Halbleiterkbrper geht die erste Me-

tallschicht eine Legierang mit dem Halbleiterkbrper em, so da 

für die erste Metallschicht nar soiche Metalle in Prage kommen, 

die za einer Legierangsbildu.ng mit dem Halbleiterk5rper befä-

higt sind. Abweichend yam beanspruchten Verfahren handelt es 

sich nicht urn die Erstellang einer Kiebeverbindung zwischen dem 

Halbleiterkbrper and seiner Unterlage, so daI3 diese Drack-

schrift bei einer anderen Gattu.ng nur das eine kennzeichnende 

Merkmal zeigt, nämlich bei mehrschichtigen Elektroden für Halb-

leiterkbrper die äal3ere Schicht, aaf weiche hier die Anschla3-

kontak-te aafgelötet werden, aus Silber herzustellen. 

Die Druckschrift "IBM" a.a.O. bezieht sich aaf die Gestaltu.ng 

der elek -trischen Anschlüsse an nicht näher erläu.terten mini-

aturisierten elektrischen Baateilen. Zar Erzielang einer guten 
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Adhäsion and zur Verhinderung einer Materialwanderung wird zu.-

n.chst au±' die in Prage kommende Oberfiäche des Bau.teiles eine 

Chromschicht au.±'gedampft, weiche zwecks SchlieI3u.ng der Poren 

darch eine ku.rzzeitige Unterbrechung des Vakaums in der AuI-

dampfanlage oxydiert wird. Die ober±'iachliche Chromoxydschicht 

wird du.rch einen nach±'olgenden Spatterprozel3 abgetragen. Au.f 

die verbleibende Mischschicht au.s Chrom and Chromoxyd wird eine 

weitere Netallschicht, z.B. au.s Chrom-Ku.p±'er niedergeschlagen. 

Auch hier handelt es sich im Unterschied zu.m beansprachten Ver-. 

fahrenuin kein KJLebver±'ahren and selbst das eine kennzeichnende 

Merkmal liegt nur u.nvollständig vor, da die Chroinschicht einer 

Oxydation u.nterworfen wird. 

Das Verfahren nach Anspruch 1 ist demnach flea. 

4. Zur erfinderischen Tatigkeit ist festzastellen: 

Wie im zweiten Absatz au±' Seite 2 der Beschreibu.ng au.sge±'Uhrt 

1st, liegt dem Anmeidangsgegenstand die Aufgabe zu.gru.nde, em 

gattungsgemä2es Verfahren ohne grW3eren Aa±'wand so au.szagestai-

ten, daB die Ableitu.ng der beim Betrieb in der eingebaaten 

Halbleitervorrichtu.ng entstehenden Wärme in erheblichem MaB 

verbessert wird. Aul3erdem soil das Verfahren fUr den Einbaa von 

integrierten Schaltungen geeignet sein. Wie den weiteren Dane-

gungen au.±' Seite 2, Zeilen 24 - 27 der Beschreibu.ng za entneh-

men ist, wird eine Verbindu.ng angestrebt, deren W.rmeUbergangs-

widerstand auch bei lang dauernden Wechselbelastu.ngen nicht 

zerstbrt wird. Die in Rede stehenden Schwierigkeiten bel der 

Wärmeabfuhr and im Zusarnmenhang mit der mechanischen ErmUdungs-

festigkeit sind bei llalbleiterbauelementen bekannt, vgl. US-A-

3 896 544, Spaite 1, Zeilen 23 - 44. Das Bestreben nach Ver-

minderang dieser Schwierigkeiten auch bei aul' eine Unterlage 

aufgeklebten Halbleiterbauelemeriten ergibt sich aus den zu 

stellenden Qaalitatsanforderungen ohne weiteres. Die Aufgaben-

steilu.ng kann mithin nichts Besonderes dartun. 
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Die einzige sich mit der Klebu.ng von Halbleiterkörpern atif eine 

Unterlage beschäftigende Drackschrift US-A- 2 774 747 gibt 	- 

nicht den geringsten Hinweis aaf eine etwaige Metallbeschich-

tung der Klebefläche des Haibleiters au.s weichen Griinden au.ch 

iminer. Au.ch in der US-A- 3 896 544 su.cht man vergeblich nach 

einer Metallisierung des Halbleiterkörpes an der Auflagefläche 

zu.r Zwischenlage au.s Silicongumini mit Silberpartikel. Für den 

Kern der anmeldungsgemä2en Lehre, nämlich zwecks Verbesserung 

des WarmeUberganges vom Halbleiter in den Kieber and dainit der 

gesamten Wärmeableitang die Klebefläche des Haibleiters mit ei-

ner Metallbeschichtung zu versehen, vermögen mithin diese bei-

den in erster Linie in Betracht zu ziehenden Dru.ckschriften dein 

Fachmann keine Anregu.ng zu. geben. Metallbeschichtu.ngen von 

Halbleiterkörpern sind zwar zu.m AnschluJ3 einer Elektrode oder 

einer metallischen Unterlage mit Hulfe einer Lotverbindang all-

gemein bekannt, siehe hierzu auch US-A- 3 942 244. Hierbei ist 

aber die Metallbeschichtung des Haibleiters zu.r Erzieiu.ng einer 

brau.chbaren Haftu.ng meist zwingend erforderlich, während bis-

lang, wie der Stand der Technik zeigt, Kleb- oder Prel3verbin-

dungen ohne eine solche Metallisieru.ng ersteilt worden sind. 

Der vorliegendé Anspruch 1 erschöpft sich aber nicht in der 

Lehre einer Metallisierung der Klebefläche von Halbleiterkbr-

pern, sondern vermittelt zudem eine spezielle Vorschrift iiber 

den Schichtau.fbau and die zu. verwendenden Werkstoffe. Die 

Druckschrift "IBM" a.a.O. vermittelt zwar die Lehre bei nicht 

näher beschriebenen elektrischen Bau.teilen zwecks Erzielung ei-

ner Adhäsion zwischen einzelnen Schichten auI das Bauteil eine 

Chromschicht au±'zu.bringen, weiche hier noch einer zusätzlichen 

Oxydationebehandlung u.nterworfen wird. Dieser Umstand ist je-

doch u.nerheblich, da einer geeigneten Materialauswahl erst nä-

hergetreten werden konnte, nachdem der wsentliche erfinderi-

sche Gedanke der Metallbeschichtu.ng der Klebeflãche konzipiert 

worden war. Die gleiche tiberlegung gilt im Hinblick auf die 

US-A- 3 942 244 im Zusaminenhang mit der Ausbildung der zweiten 

Schicht als Silberschicht, wenngleich in dieser Druckschrift 

../. 
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au.f den du.ktilen Charakter einer soichen Silberschicht hinge-

wiesen wird, der eine Voraassetzang für eine gate and ermU-

dungsfreie Haftang des Haibleiters an der Unterlage bildet. Von 

einer Verwendang von Chrom als erste Schicht hat die US-A-- 

3 942 244 sogar weggewiesen, da hier die erste Schicht, z.B. 
aus Alaniiniam, eine Legierang mit dem Haibleiter einzagehen 

hat, die aasweislich der Aas±'Uhrangen der BeschwerdefUhrerin in 

der Beschwerdebegriindang zwischen Chrom and Siliciam nicht 

stattfindet. Da mithin mehrere Schritte getan werden ma2ten, am 

za dem beansprachten Ver±ahren zagelangen, and zamindestens 

die tragende Ma3nahnie der Metallbeschichtung von Halbleiterk5r-

pern vor ihrer Kiebang aaf elne Unterlage bar jeder Anregang 

aas dem Stand der Technik ist, ist aach eine erfinderische Ta-

tigkeit im Sinnedes Art. 56 EPif anzaerkennen. 

Ansprach 1 erfUllt daher die Erfordernisse des Art. 52 EPtt and 

ist gewahrbar. 

5. Die AnsprUche 2 bis 5 enthalten nähere Angaben zar Darch±'Uhrang 
des Verfahreris nach Ansprach 1 and zar Beschaf±'enheit des Kie-

bers zar Gewahrleistang einer besonders gaten Haftang. 

Die abhangigen Anspruche 2 bis 5  sind daher ebenfalls gewahr-

bar. 

6. Die geltende Beschreibang entspricht den Erfordernissen der Re-

gel 27 EPU. Za den in der Entscheidangsformel ange±'Uhrten ge-

ringfUgigen Anderangen konnte das Einverständnis der Beschwer-

defUhrerin voraasgesetzt werden, da es sich hierbei am Bench-

tigangen rein redaktioneller Art handelt. 

III. Entscheida'-gsformel 

Aas diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

Die Entscheidang der PrUfangsabteilang 048 des Earopaischen Pa- 
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tentamtsvom 30. Augast 1982 wird au.fgehoben. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zarUckverwieseri mit der Au.flage, 

ein eu.ropaisches Patent aaf Grand folgender Unterlagen za ertei-

len: 

Beschreibu.ng, Seiten 1 and 4, eingegangen am 11. Juli 1983, mit 

der Ma3gabe, dag auf Seite 4, Zeile 32 die Worte tteiner kurzzeiti-

gen Chromschicht" gestrichen and in Zeile 35 nach dem Wort tt unte r  

zogen't das Wort ttwird.11  eingefugt wird; 

Beschreibang, Seiten 2 and 3, eingegangen am 24. Juni 1983,  mit 

der Ma3gabe, da3 aul' Seite 2, Zeilen 16/17 das Wort uAnbringenv 

darch "Aufbringen" ersetzt wird; 

fUnf Anspriiche, eingegangen am 24. Ju.ni 1983. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	 Der Vorsitzende 

gez. J. Bergeron 	 gez. R. Kaiser 


